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CHUR

Fünfte Kidical Mass: Kinder 
erobern die Strassen zurück
Am Sonntag, 3. Mai, gehört die Strasse in Chur wieder 
den Kindern: Pro Velo Graubünden lädt Kinder und 
Familien zu einem bunten Veloumzug ein, der auf 
mehr Sicherheit und kinderfreundliche Strassen auf-
merksam macht. Hintergrund ist der Rückgang der 
Velonutzung bei Kindern und Jugendlichen sowie 
das Unsicherheitsgefühl vieler Familien im Verkehr, 
wie es in einer Mitteilung heisst. Der Anlass wird von 
Polizei und Helfenden begleitet. Start ist auf der Qua-
derwiese mit Veloschmücken, danach folgt der ge-
meinsame Umzug durch die Stadt. Die Kidical Mass 
ist Teil einer weltweiten Bewegung für sichere, auto-
freie und kinderfreundliche Verkehrsräume. (red)

TUJETSCH

Neues Reglement für  
die Gemeinatzung
In Tujetsch hat die Gemeindeversammlung  
kürzlich die Regelungen für die öffentliche  
Beweidung an die neue Verfassung der Gemeinde 
sowie an die heutigen Anforderungen und Bedürf-
nisse angepasst. Das geht aus einer Mitteilung der 
Gemeinde hervor. Das neue Reglement für die Ge-
meinatzung wurde mit 27:2 Stimmen gutgeheissen. 
Das zweite Traktandum des Abends – ein neues Ge-
setz über die kurz- und langfristige intensive Nut-
zung von öffentlichem Grund – wurde laut Mittei-
lung aus Zeitgründen auf eine Gemeindeversamm-
lung im August verschoben. ( jfp)

VAZ/OBERVAZ

Weichen für Seniorenzentrum 
gestellt – Verwaltungsrat gewählt
Für das geplante Seniorenzentrum in Vaz/Obervaz 
wurde der Verwaltungsrat gewählt. Das teilt Maurin 
Malär, Gemeindepräsident der Gemeinde Vaz/Ober-
vaz, in einer Medienmitteilung mit. Unter der Lei-
tung von Ex-Regierungsrat Christian Rathgeb sowie 
Marion Thalmann und Andrea Fanzun solle das Pro-
jekt mit Fachwissen aus Pflege, Politik und Projekt-
management vorangetrieben werden. Der Gemein-
depräsident betont, dass der Verwaltungsrat nach 
Zustimmung zur Gründung der Aktiengesellschaft 
offiziell Verantwortung übernimmt. Aktuell stehe 
der Aufbau der Organisation, das Raumprogramm 
sowie eine neue Wirtschaftlichkeitsberechnung im 
Fokus: als Grundlage für die spätere Urnenabstim-
mung. Gemeinde und Bürgerschaft bleiben bis da-
hin eng eingebunden. Das Generationenprojekt soll 
so auf eine solide Basis für ein modernes Senioren-
zentrum in Graubünden gestellt werden. (hok)

TIEFENCASTEL

Jugendliche Albulataler gewinnen 
Preis der Demokratiestiftung
Ein Team junger Menschen aus dem Albulatal hat 
beim bundesweiten Wettbewerb «Prix pour l’engage-
ment citoyen» der Demokratiestiftung den zweiten 
Preis gewonnen. Die mit 2000 Franken dotierte Aus-
zeichnung würdigt Projekte von Jugendlichen, die 
Engagement, Meinungsbildung und Partizipation 
fördern. Wie aus einer Medienmitteilung des Parc 
Ela hervorgeht, findet die feierliche Preisverleihung 
am Freitag, 20. Juni, in Appenzell statt. Ausgezeich-
net werden Aline, Andrin, Anin, Mara, Marla, Olivia 
und Selina im Alter von 15 bis 18 Jahren. Ihr Enga-
gement begann 2024 mit der Gründung eines  
Schülerrats an der Oberstufe in Tiefencastel. Daraus  
entstand später die Idee eines Jugendrates, der  
die Jugendkommission im Albulatal unterstützt. Der  
Jugendrat wurde im August 2025 gegründet. (red)

Ilanz nimmt Petition fürs  
Barzahlen zur Kenntnis –  
und will nichts ändern
Der Gemeindevorstand Ilanz/Glion hat die Petition «Barzahlungsmöglichkeit auf allen  
öffentlichen Parkplätzen» zur Kenntnis genommen, die Unterschriften gezählt – und will nichts ändern.

Philipp Wyss

D ie Petition «Barzahlungs-
möglichkeit auf allen öf-
fentlichen Parkplätzen» 
hat schweizweit für 
Schlagzeilen gesorgt. 

Nun hat sie die Gemeinde Ilanz/Glion 
zur Kenntnis genommen. Die Petition 
wurde Anfang Februar eingereicht 
und von 1686 Personen unterzeichnet. 
Wie die Gemeinde am Montag mitteil-
te, sind darunter 760 Einwohnerinnen 
und Einwohner von Ilanz/Glion. Die 
Petitionärinnen und Petitionäre for-
dern, dass auf allen öffentlichen Park-
plätzen Barzahlung möglich bleibt. 
Begründet wird dies damit, dass rein 
digitale Bezahlsysteme insbesondere 
für Personen ohne entsprechende 
Kenntnisse oder Zugang eine Benach-
teiligung darstellen.

Die Gemeinde verweist auf den Di-
gitalisierungstrend im Parkraumma-
nagement. So würden immer mehr 
Nutzerinnen und Nutzer bargeldlose 
Lösungen bevorzugen, während der 
Betrieb von analogen Parkuhren hohe 
Kosten verursache und zunehmend 
weniger genutzt werde. «Wenn die Ge-
meinde parallel zu den digitalen An-
geboten auch die immer weniger ge-
nutzten, analogen Systeme bezie-
hungsweise Parkuhren weiter be-
treibt, so verursacht dies hohe Investi-
tions- und Betriebskosten, ohne einen 
entsprechenden betrieblichen Mehr-
wert zu bieten», schreibt die Gemein-
de in der Mitteilung. Die Gemeinde be-
tont, dass eine vollständige Umset-
zung der Petition höhere Gebühren 
und eine durchgehende Gebühren-
pflicht zur Folge hätte. Insgesamt sol-
len die geplanten Massnahmen die 
Nutzer aber entlasten.

Parkuhren auf mehr als  
der Hälfte des Stadtgebiets
Die Demontage einzelner Parkuhren 
erfolgt laut der Gemeinde wegen 
technischer Mängel und ihres Alters. 
Ein Ersatz wurde im Hinblick auf  
die neue Parkordnung vorerst zu-
rückgestellt. Laut Gemeindepräsident 
Marcus Beer kostet eine Parkuhr 
8000 Franken.

Künftig gelten in den Fraktionen 
(ausser Ilanz) acht Stunden Gratis-
parkzeit, danach kostet das Parkieren 
1 Franken pro Stunde. Die Erfassung 
der Gratiszeit ist per App auch ohne 
Zahlungsmittel möglich. Gebühren fal-
len täglich zwischen 7 und 19 Uhr an.

Und dennoch bleibt die Barzah-
lung teilweise weiterhin möglich: Auf 
wichtigen Parkplätzen decken be-
stehende Parkuhren mehr als die 
Hälfte des Stadtgebiets ab, heisst es in 
der Mitteilung. Eine stärkere Abde-
ckung wäre technisch möglich. Die Ge-
meinde beurteilt diese aufgrund der 
geringen Nutzung jedoch als ineffi-
zient.

Die Petition sorgte aufgrund von 
zwei Gründen für nationales Aufse-
hen: Bei der Einreichung kam es zu 
einer hitzigen Diskussion zwischen 
dem Gemeindepräsidenten und den 
Bittstellenden. Die Petitionsgruppe 
filmte Beer in dieser Situation und 
verschickte die Aufnahme an Medien. 
Dagegen wehrte sich der Gemeinde-
präsident wegen grober Persönlich-
keitsverletzung. Später entschuldigte 
sich Beer für sein «unprofessionelles» 
Verhalten – und stellte im Parlament 
die Vertrauensfrage. Parlamentspräsi-

dent Flavio Elvedi liess während der 
nächsten Sitzung des Parlaments aber 
weder eine Diskussion noch eine Ab-
stimmung zur Vertrauensfrage zu.

Später sagte Beer, lediglich Einwoh-
nerinnen und Einwohner der Ge-
meinde dürften in Ilanz/Glion Petitio-
nen einreichen. Andere Unterzeich-
nende seien nicht von Interesse. So 
steht es in der kommunalen Verfas-
sung. Daran störte sich die Petitions-
gruppe. Darum kontaktierte sie das 
kantonale Amt für Gemeinden. Gegen-
über der Redaktion sagte der kantona-
le Gemeindeamtsleiter Thomas Kol-
legger damals: In der gesamten 
Schweiz gelte die Bestimmung der 
Bundesverfassung, dass alle – auch 
Nichteinwohnende – eine Petition in 
einer Gemeinde einreichen könnten – 
auch in Ilanz/Glion. Als Erweiterung 
gebe aber in Ilanz/Glion die Gemein-
deverfassung vor, dass eine Petition in-
nert dreier Monate beantwortet wer-
den müsse. Und dieser zusätzliche An-
spruch in der Ilanzer Verfassung gelte 
lediglich für die Einwohnerschaft von 
Ilanz/Glion. Kolleggers Fazit: Die Ilan-
zer Verfassung stehe nicht im Wider-
spruch zur Bundesverfassung. Sie 
schränke das allgemeine Petitions-
recht nicht ein und müsse deshalb 
auch nicht angepasst werden.

Laut der Mitteilung wurde die Peti-
tion von über 1700 Personen unter-
zeichnet. Die Überprüfung der Unter-
schriften hat ergeben, dass 760 Perso-
nen ihren Wohnsitz in Ilanz/Glion ha-
ben. 120 Unterschriften waren ungül-
tig, von verstorbenen, nicht identifi-
zierbaren Personen oder doppelte 
Unterzeichnungen. 66 Personen ha-
ben ihren Zweitwohnsitz in der Ge-
meinde. Und 773 Personen wohnen 
im Kanton Graubünden, einem ande-
ren Kanton oder im Ausland.

Auch in Bonaduz und im Postauto 
kein Bargeld
Bereits im Dezember und Januar gab 
es in Graubünden Petitionen rund um 
das Thema Bargeld. Ähnlich wie in 
Ilanz forderten in Bonaduz 437 Perso-
nen, dass auf allen öffentlichen Park-
plätzen Barzahlungen möglich blei-
ben. Der Gemeindevorstand von Bo-
naduz möchte das eingeführte Be-
zahlsystem für das Parkieren auf Ge-
meindegebiet allerdings nicht ändern. 

Bereits zuvor unterschrieben 8079 
Personen die Petition «Postauto ohne 
Bargeld – Nein». Aber auch hier blieb 
die Petition ohne Erfolg: Kanton Grau-
bünden und Postauto bleiben bei 
ihrem digitalen Kurs – und verweisen 
auf bestehende Alternativen.

Gratis statt Münz: In Ilanz/Glion ist das Parkieren trotz der Demontage von einzelnen Parkuhren auch mit Bargeld möglich.  Bild: Archiv

Bleibt Gemeindepräsident und auf dem eingeschlagenen Weg: Marcus Beer posiert vor dem Rathaus in Ilanz.  Bilder: Archiv

«Wenn die 
Gemeinde parallel 
zu den digitalen 
Angeboten auch die 
immer weniger 
genutzten, analogen 
Systeme 
beziehungsweise 
Parkuhren weiter 
betreibt, so 
verursacht dies 
hohe Investitions- 
und Betriebskosten, 
ohne einen 
entsprechenden 
betrieblichen 
Mehrwert zu 
bieten.»
Aus der Mitteilung der 
Gemeinde Ilanz/Glion

KI-Programm 
übersetzt nun 
in alle Idiome
Forschende der Universität 
Zürich haben ein  
KI-Modell entwickelt, das 
deutsche Texte in alle  
fünf rätoromanischen 
Idiome übersetzen kann. 
«Alas» ist das erste Modell 
dieser Art.

Rätoromanisch gilt für KI als beson-
ders anspruchsvoll. Das «Alas» ge-
nannte Modell sei das erste, das die rä-
toromanischen Idiome unterstütze, 
teilte die Universität Zürich (UZH) am 
Dienstag mit. Rätoromanisch hat fünf 
regionale Idiome: Sursilvan, Sutsilvan, 
Surmiran, Puter und Vallader. Zusätz-
lich gibt es mit Rumantsch Grischun 
eine überregionale Schriftsprache. Offi-
zielle Texte liegen häufig in Rumantsch 
Grischun vor. Im Alltag und in der 
Schule werden hingegen meist die lo-
kalen Idiome verwendet. Für KI-Syste-
me ist diese Vielfalt eine besondere He-
rausforderung.

Während KI-Assistenten wie 
ChatGPT die Schriftsprache Ru-
mantsch Grischun bereits zu einem ge-
wissen Grad beherrschen, hatten sie 
bei den regionalen Varianten bisher 
grosse Mühe. Auf Initiative der Lia Ru-
mantscha, des Dachverbands der räto-
romanischen Sprachvereine, entwi-
ckelte ein Forschungsteam der Univer-
sität Zürich nun ein KI-Modell, das mit 
diesen Varianten umgehen kann.

Muttersprachler überprüfen  
die Resultate
«Alas» wurde dafür gezielt auf die rä-
toromanischen Idiome trainiert. Zu 
den Trainingsdaten gehörten unter 
anderem Beiträge des rätoromani-
schen Radios und Fernsehens RTR, Zei-
tungsartikel, literarische Texte, Schul-
bücher sowie Dokumente von Ge-
meinden und dem Kanton Graubün-
den. In einem Blindvergleich mit Mut-
tersprachlerinnen und Muttersprach-
lern wurden die Ergebnisse überprüft. 
«Der Blindvergleich hat uns bestätigt, 
dass ‹Alas› deutlich bessere Überset-
zungen produziert als bestehende KI-
Assistenten», wird Jannis Vamvas von 
der Universität Zürich zitiert. Die 
Übersetzungen seien inhaltlich genau-
er und idiomatischer. Nur von Men-
schen angefertigte Übersetzungen 
schnitten noch besser ab. Das Überset-
zungsprogramm «Alas» steht der Öf-
fentlichkeit gratis auf einer Webseite 
zur Verfügung. Das zugrunde liegende 
KI-Modell ist zudem als Open-Source-
Software zugänglich. Fachleute kön-
nen es damit prüfen und weiterentwi-
ckeln. Rätoromanisch wird von rund 
100'000 Menschen in verschiedenen 
Varianten gesprochen. (sda)

Neuer Head  
of Campus am  
Institut in Ftan 
Das Hochalpine Institut Ftan ernennt 
André Niedermann per 1. Mai zum 
neuen Head of Campus. Der bisherige 
Dozent und Programmleiter bringt 
über zwölf Jahre Erfahrung in Digital 
Business, Marketing und Innovation 
mit und baute dort ein breites Weiter-
bildungsangebot auf, wie es in einem 
Schreiben heisst. Mit internationalem 
Hintergrund soll er die nächste Ent-
wicklungsphase prägen. «Diese neue 
Aufgabe zu übernehmen, ist für mich 
ein grosses Privileg und eine grosse 
Verantwortung», so Niedermann. (nen) 

Causa Quadroni: Wichtigster 
Gerichtsentscheid steht an
Am Donnerstag stehen gleich zwei Männer vor dem Regionalgericht Engiadina Bassa: Adam  
Quadroni und der einstige Scuoler Polizeipostenchef. Eine Verhandlung mit weitreichenden Folgen.

Gion-Mattias Durband

Am Donnerstag wird 
in Scuol ein weiterer 
Gerichtsfall aus der 
Causa Quadroni ver-
handelt. Diesmal 

geht es um den ehemaligen Poli-
zeipostenchef von Scuol. Im Zent-
rum steht dessen Rolle etwa rund 
um die Hausdurchsuchungen und 
die Verhaftung des Whistleblow-
ers Adam Quadroni und dessen 
Verbringung in die Psychiatrie 
2017. Aber auch Quadroni selbst 
ist auf der Anklagebank. Was Sie 
über das Gerichtsverfahren wis-
sen müssen.

Was wird verhandelt?
In Scuol werden gleich zwei Ankla-
gen verhandelt. In einem Fall geht 
es um den ehemaligen Polizeipos-
tenchef von Scuol. Hier stehen Vor-
würfe wegen Amtsmissbrauchs 
und Freiheitsberaubung im Raum. 
Diese betreffen verschiedene Er-
eignisse, so etwa die Verhaftung 
vom 15. Juni per Sonderkomman-
do. Beim anderen Fall geht es um 
angebliche Drohung gegen Beam-
te durch Quadroni.

Was die Staatsanwaltschaft 
dem Polizisten sowie Quadroni ge-
nau anlastet und wie sie deren 
Verhalten wertet, kann an dieser 
Stelle noch nicht gesagt werden: 
Für die Anklageschrift gilt eine 
Sperrfrist bis zum Beginn des Ver-
fahrens. Entsprechende Angaben 
finden sich aber in vorhergehen-
den Entscheiden zu diesem Fall, 
namentlich in einem Beschluss 
des damaligen Kantonsgerichts 
(heute Obergericht) vom 11. De-
zember 2023. Daraus sind auch fol-
gende Angaben entnommen.

Um welche Ereignisse  
geht es?
Die nun in Scuol verhandelten 
Vorwürfe betreffen Ereignisse, die 
bis zu zehn Jahre zurückreichen. 
Dazu gehören:

Erste Hausdurchsuchung, Vor-
ermittlungsrapport: Am 19. De-
zember 2016 wurde Quadronis 
Wohnhaus durchsucht, wobei ver-
schiedene – aber wissentlich nicht 
alle – Waffen sichergestellt wur-
den. Der damalige Polizeiposten-
chef war auch anwesend. Gleich-
tags und am 21. Dezember soll 
Quadroni gemäss Polizeiposten-
chef diesem gegenüber Drohun-
gen ausgesprochen haben. Am 
21. Dezember erstellte der Polizei-
postenchef einen Vorermittlungs-
rapport, in dem Quadroni als ge-
waltbereite Person eingeschätzt 
wurde.

Verhaftung und Verbringung in 
Psychiatrie: Am 15. Juni wurde 
Quadroni durch ein Sonderkom-
mando der Kantonspolizei festge-
nommen, auf den Polizeiposten 
Scuol gebracht. Dort wurde für 
Quadroni eine fürsorgerische 
Unterbringung in der Psychiatrie 
angeordnet und Quadroni an-
schliessend in die Klinik Waldhaus 
in Chur transportiert. Während 
des Klinikaufenthalts über das Wo-
chenende wurde Quadronis Wohn-
haus und Maiensäss durchsucht 

(unter Beteiligung des Polizeipos-
tenchefs).

Polizeieinsatz bei Quadroni: 
Am 17. November 2017 kam es zu 
einem weiteren Polizeieinsatz bei 
Quadronis Wohnhaus.

Woher stammen  
die Anzeigen?
Anzeige durch Kanton: Am 25. Ap-
ril 2018 erstattete das kantonale 
Departement für Justiz, Sicherheit 
und Gesundheit bei der Staatsan-
waltschaft Graubünden Anzeige 
gegen Unbekannt, nachdem das 
Onlinemagazin «Republik» die Ge-
schichte Quadronis und auch die 
Vorgänge rund um dessen Verhaf-
tung national bekannt gemacht 
hatte. Im Mai präzisierte das De-
partement, die Staatsanwaltschaft 
solle untersuchen, ob im Zusam-
menhang mit Quadronis Verhaf-
tung strafrechtlich relevante Tat-
bestände erfüllt worden seien. Am 
20. Juni 2018 eröffnete die Staats-
anwaltschaft eine Strafuntersu-
chung.

Anzeige durch Quadroni: Am 
8. Mai 2018 reichte Quadroni bei 
der Staatsanwaltschaft Strafanzei-
ge gegen Unbekannt ein, unter an-
derem wegen Freiheitsberaubung 
und Amtsmissbrauchs im Zusam-
menhang der zwei Polizeieinsätze 
vom 15. Juni und vom 17. Novem-
ber 2017.

Wieso sollte das Verfahren 
eingestellt werden?
Im Juni 2022 teilte die Staatsan-
waltschaft den Parteien mit, dass 
das Strafverfahren gegen den ehe-
maligen Postenchef wegen Amts-
missbrauchs und eventueller Frei-
heitsberaubung eingestellt wird. 
Begründet wurde dies im Wesent-
lichen damit, dass sich im Verlauf 
der Untersuchung kein Tatver-
dacht bezüglich Amtsmissbrauch 
und Freiheitsberaubung erhärtet 
habe – so gibt es das Kantonsge-
richt in seinem Beschluss vom De-
zember 2023 wieder.

Gegen diese Einstellungsverfü-
gung hat Quadroni im Juli 2022 
beim damaligen Kantonsgericht 
(heute Obergericht) eine Be-
schwerde eingereicht: Die Sache 
sei an die Staatsanwaltschaft zu-
rückzuweisen, damit diese das 
Strafverfahren fortsetze und An-
klage erhebe. Im Dezember 2023 
hat das Kantonsgericht Quadronis 
Beschwerde teilweise gutgeheis-
sen: Die Einstellungsverfügung 
der Staatsanwaltschaft wurde in 
mehreren Punkten aufgehoben 
und die Sache zur Fortsetzung des 
Strafverfahrens an die Staatsan-
waltschaft zurückgewiesen: Na-
mentlich betrifft dies die Haus-
durchsuchung vom Dezember 
2016, das Vorgehen im Zusam-
menhang mit dem Ermittlungs-
rapport und der Verhaftung Qua-
dronis sowie die Hausdurchsu-
chungen vom Juni 2017.

Warum ist dieses Verfahren 
so wichtig?
Nachdem die polizeiliche Tätig-
keit im Fall Adam Quadroni durch 
die Parlamentarische Untersu-
chungskommission (PUK) sowie 
den Bericht des früheren Leiten-
den Oberstaatsanwalts des Kan-
tons Zürich, Andreas Brunner, 
politisch aufgearbeitet wurde, 
geht es nun um die juristische Be-
urteilung der Vorgänge. Nament-
lich geht es auch darum, ob sich 
der ehemalige Postenchef von 
Scuol, der massgeblich zur Einstu-
fung Quadronis als angeblich ge-
waltbereite Person und in der Fol-
ge zu dessen Verhaftung beigetra-
gen hat, richtig verhalten hat. Da-
mit wird auch die Frage verhan-
delt, ob die Kantonspolizei als sol-
che richtig gehandelt hat – oder 
eben nicht. Sollte das Gericht etwa 
zum Schluss kommen, dass der 
Polizist sich strafbar gemacht hat, 
könnte sich dem Kanton eine Fra-
ge erneut stellen, der er sich vor 
einem Jahr eigentlich entledigen 
wollte: die Frage einer Entschädi-
gung für Adam Quadroni.

Ist in Scuol zugleich als Kläger und Angeklagter vor Gericht: Adam Quadroni.  Bild: Olivia Aebli-Item

Was die Staats-
anwaltschaft dem 
Polizisten sowie 
Quadroni genau 
anlastet und wie 
sie deren 
Verhalten wertet, 
kann an dieser 
Stelle noch nicht 
gesagt werden: 
Für die 
Anklageschrift gilt 
eine Sperrfrist bis 
zum Beginn des 
Verfahrens.
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